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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0022/2011/1  Datum: 01.02.2011

Baudezernent 

Verfasser: 62-Amt für Stadtvermessung und 
Bodenmanagement 

Az: 62 rü 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

10.02.2011 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

x einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt x geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

31.01.2011 

TOP 17 nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

x einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Arbeitskreis 
"Straßenbenennungen" 

 

13.01.2011 

TOP 6 nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Aufhebung eines Wohnplatznamens und Benennung einer 

Erschließungsfläche im Bebauungsplangebiet Nr. 159, Gewerbegebiet 
Bubenheim 

 
Beschlussentwurf: 
Der Stadtrat beschließt,  
 
1. die amtliche Bezeichnung „Wohnplatz Mailust“  
 
aufzuheben 
 
2. die im beigefügten Auszug aus der Stadtgrundkarte schraffiert gekennzeichnete 
Verkehrsfläche  
 

    „Mailust“ 
 

zu benennen. 
 
Begründung: 
Wohnplätze sind einzeln stehende, ständig bewohnte Gebäude oder Gebäudegruppen, die von 
der eigentlichen Ortslage räumlich getrennt liegen. Zwischenzeitlich erfüllt der „Wohnplatz 
Mailust“ nicht mehr diese Voraussetzungen; infolgedessen ist er aufzuheben. Die nach 
Gemeindeordnung für die Löschung eines Wohnplatznamens erforderliche Stellungnahme des 
zuständigen Vermessungs- und Katasteramtes wurde zustimmend eingeholt. 
 
Bei der Benennung der entsprechenden Verkehrsfläche mit „Mailust“ würde der v. g. 
aufzuhebende Wohnplatzname erhalten bleiben, und eine Umnummerierung der dort 
vorhandenen Wohngebäude würde entbehrlich.  
  

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 
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Der Ortsbeirat von Koblenz-Bubenheim wurde zu den v. g. Benennungsvorschlägen gehört; 
er hat diesen zugestimmt. 
 
Historie: 
In der BV/0022/2011 waren auch Empfehlungen des Arbeitskreises „Straßenbenennungen“ 
zur Benennung der neuen Erschließungsflächen im Bebauungsplangebiet Nr. 159 
„Gewerbegebiet Bubenheim“ enthalten gewesen (Punkte 3 – 5 betreffend). In der Sitzung des 
HuFA am 31.01.2011 wurden jedoch diese Punkte zur erneuten Beratung in den v. g. 
Arbeitskreis verwiesen.  
 
 Anlage: Auszug aus der Stadtgrundkarte 
 


